
 

1.   S a t z u n g 
 

zur Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofsatzung vo m 12. März 1997 
 

der Stadt Gebesee  
 

Der Stadtrat Gebesee hat in seiner Sitzung am 23. 09. 1997 mit Beschluß-Nr. 388-41/97 
nachstehende 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Friedhofsatzung vom  
12. März 1997 der Stadt Gebesee beschlossen. 
 

 
Art. I 

 
 

§ 1 
 

In § 6 Abs. 1 der Gebührenordnung zur Friedhofsatzung vom 12. März 1997 erhält die  
Nr. 1.2 die Nr. 1.3.   
 
Ihr vorgehend wird eingefügt die  
 
„neue Nr. 1.2  - in einem Wahlgrab (Einzelgrab)                   500,00 DM“. 
 
 

§ 2 
 

§ 8 Abs. 1 der Gebührenordnung zur Friedhofsatzung vom 12. März 1997 wird neu gefaßt 
wie folgt: 
 
„Für die Überlassung einer Wahlgrabstätte werden fol gende Gebühren erhoben: 
 
a) Einzelgrab zur Beisetzung 
    eines Verstorbenen im Alter bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
    - bis 20 Jahre Liegezeit        200,00 DM 
 
b) Einzelgrab zur Beisetzung 
     eines Verstorbenen im Alter ab vollendetem 5. Lebensjahr bis 14. Jahren  
     - bis 20 Jahre Liegezeit        300,00 DM 
 
c) Einzelgrab  
    - bis 20 Jahre Liegezeit        400,00 DM 
 
d) Doppelgrab 
    - bis 20 Jahre Liegezeit        800,00 DM 
 

 
Art. II 

 
Die Verwaltung wird ermächtigt, diese Satzungsänderung in den Text der Gebührensatzung 
zur Friedhofsatzung vom 12. März 1997 einzuarbeiten 
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Art. III 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gebesee, den 08. 12. 1997 
 
 
 
 
 
H o f f m a n n 
Bürgermeister 
 
 
 


